
Abschlussentscheidung
Schlichtungskommission
Antragsteller*innen: 

 PG-Struktur  (Am  Tag  des  Beschlusses  die  Vorschläge  in  dieser  Form
einzubringen waren anwesend: Thomas Eberhardt-Köster,  Harald Porten,
Jakob Migenda, Carmen Junge und Tamara Hanstein)

 Aaron  Gerdes  (Junges  Attac, Moderationsgruppe  des
Erneuerungsprozesses,  Mitglied  Schlichtungskommission,  Mitglied  des
Rates)

Der Ratschlag möge beschließen, dass bei 3.4.5 Anrufung des Ratschlags Absatz
2  Folgendes  ergänzt  wird:  Beim  Ratschlag  wird  als  Mehrheitsbeschluss
entschieden.  Die Beteiligten (Koordinierungskreis,  Schlichtungskommission und
Betroffene)  sollen  auf  dem  betreffenden  Ratschlag  durch  mindestens  eine*n
Vertreter*in vertreten sein. Im Falle von Nichtanwesenheit kann aber auch ein
Beschluss in Abwesenheit gefällt werden.

Begründung

Beim  Herbstratschlag  2022  wurde  festgestellt,  dass  es  keine  genauen
Regelungen  für  diese  letzte  Entscheidung  bei  den  Verfahrensregeln  bei
Hinweisen  auf  Verstöße  gegen  den  Konsens  gibt.  Um  dem  zukünftig
entgegenzuwirken und eindeutige Regeln zu haben, soll dieser Vorschlag dienen. 

Beim Herbstratschlag 2022 wurde per Mehrheit entschieden, deshalb soll  dies
hier festgeschrieben werden.
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